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An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlamen-ti 
\-lien 1 .. 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Ur.Pelikan und Genossen vom 
2Q"l'1ärz 1973~ Nr.'e1158/J, betreffend handels- und gewerbepoli­

tische I1aßnahmen in der Steiermark, beehre ich mich mitzutei­

len: 

~Zu _~n ,,",~,l~?:lct.?:q,.....:l __ ~nd 2 der Arif~~g~ 

darf ich darauf hinweisen, daß das Bestreben nach einer weit­

gehenden Vereinfachung des Steuerrechtes durch Anpassung der 

gesetzlichen Vorschriften an die yJirtschaftliche Ent1:ricklung. 

durch Zusammenfassung verschieden geregel'ter Abgaben in einer 

einhei tlichen Regelung s01trie durch den ersatzlosen wegfall von 

Steuern, deren Erhebung unökonomisch scheint, schon bisher 

wesentlicher Bestandteil der Steuerreformmaßnahmen der Bundes­

:cegierl'mg v.rar" Als Beispiele darf auf das Umsatzsteuergesetz 

1972 (IiehrvJertsteuergesetz) ver1tTiesen i;lerden, rni t dem neben 

zahlreichen Vereinfachungen auch eine Einbeziehung der Beförde­

rungsteuer sQi,iTie der Wegfall der Bei träge nach dem vlohnhaus­

\-liederaufbaugesetz erfolgte; vleiters auf das Einkommensteuerge­

setz '1972 , mit welchem u .. a .. die bisher in verschiedenen Bundes­

gesetzen gere gel ten Steuerzuschläge in einen einheitlichen Brut-to­

tarif eingebaut \'lurden und schließlich auch auf das Bundesgesetz 

vom 2.Dezember 1971, BGBl.Nro459~ mit \'lelchem die Erhebu.ng der 

für die Wirtschaft ebenfalls mit administrativen Belastungen 

verbundenen He:Lnsteu.er unbefristet ausgesetzt vlurde" 

Selbstverständlich 1rrird es auch vlei terhin wesentliche Aufgabe 

von Steuerreformmaßnahmen sein, eine Vereinfachung des Abgaben­

rechtes zu erreichen. Als Beispiel für eine diesbezüglich in 
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Aussicht genommene Reform darf auf die geplante Neuregelung des 

Gebührenrechtes vervliesen werden, mit welcher u .. a. eine Verein­

heitlichung des Gebührenrechtes li...'1.d des Kapitalverkehrsteuer­

rechtes angestrebt wird .. 

" 

Bezüglich der zeitlichen Ver"vvirklichung der in Planung befind­

lichen Steuerreformma.ßnahmen ist zu sagen, daß sich schon die 

meist umfangreichen legistischen Vorarbeiten zeitlich kaum fixie­

ren lassen. Darüber hinaus aber hängt vielfach die Dauer der 

Ausarbeitung einer Regierungsvorlage vom E::r.~gebnis des entsprechen­

den Begutachtungsverfal1.rens ab und schließlich kann auch die par­

lamentarische Bearbeitung eines Gesetzesent",mrfes zeitlich oft 

nur schwer abgeschätzt l:ferdeno Hinsichtlich der zeitlichen Ver­

wirklichung der Reformpläne können daher keine exakten Mitteilun­

gen gemacht werden. 

Zu Punkt 3 und Lj.: 

Eine ausdrücklich gesetzlich geregelte steuerfreie Anlaufzeit 

für neugegründete Betriebe stößt auf mehrfache Schwierigkeiten 

und erscheint auch nicht erforderlicho DIe Sch"v'lierigkei ten itJürden 

sich insbesondere bei Abgrenzung des Begriffes "Neugründung" bZ1rJ. 

"Anlaufzei ttl ergeben .. So kan.."'1 z .. B .. die Neuübernanme eines Betrie­

bes, wirtschaftlich gesehen, eine normale Fortführung des bishe­

rigen Betriebes durch einen anderen Unternehmer darstellen, so 

daß von einer "Anlaufzeit" kaum gesprochen ",Jerden kann; ebenso 

ist es aber möglich, daß die Neuübernp...hme mit derart wesentlichen 

lnderungen in der Betriebsstruktur verbunden ist, daß die über­

nahme, wirtschaftlich gesehen, einer Neugründung gleichkommt .. 

.Ä11nlich gestalt;et sich das Problem bei form\'lechselnden Umgrün­

dungen etc. 

Von diesen Abgrenzungsschviierigkeiten abgesehen, erscheint aber 

eine ausdrücklich gesetzlich vorgesehene steuerfreie Anlaufzeit 

auch wirtschaftlich nicht geboten~ Die Fülle der im EStG 1972 
im Rahmen der GNlinnermi ttlung enthaltenen Steuer begünstigungen , 

insbesondere die weitreichenden Investitionsbegünstigungen wie 

z.B. vorzeitige Ab sclu:'eibung , Investitionsfreibetrag und In­

'lesti tionsrücklagenbildung, führen bei Neugründungen in aller 

Regel zu Anfangsverlusten, die vliederum innerhalb der nächsten 

fünf Jahre als Sonderausgaben vortragsfähig sind, so daß sich 
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in d.en ersten Jahren meist keine oder keine nennens\'lerte 

StiGuerbelastung ergibt. De facto besteht sohin bereits eine 

steuerfreie Anlaufzeit bei -Betriebsneugründungeno Es v'lird 

abe:::- selbstverständlich ",,"leiterhin Aufgabe künftiger legisti­

scher Iiaßnahmen sein, den jevleiligen wirtsch8.ftlichen Erforder­

nissen Rechnung zu tragen und durch geeignete gesetzliche 

Regelungen insbesondere die In'lcstitiionstätigkei t auch im 

Interesse von BetriebsrJ.8ugründungen zu förderno 

.-",,-

/1 .. ~ 

/ ' 
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